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Gemeinderatsbeschlüsse 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 5. Dezember 2011 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Gemeinderätin Beatrice Gmür, SP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 als Mit-

glied in das Büro des Gemeinderats (Stimmenzählerin) gewählt. 

2. Gemeinderätin Beatrice Gmür, SP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 als Abge-
ordnete in den Zweckverband für Abfallverwertung Horgen gewählt. 

3. Das Postulat der CVP-Fraktion, vom 4. Juli 2010, überwiesen am 6. September 2010, 
betreffend Prüfung der Einführung von Betreuungsgutscheinen für Kinder im Vorschulalter 
unter Berücksichtigung der Erfahrungen in Luzern wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Das Postulat von Heinz Wiher, GP-Gemeinderat, Monika Greter, CVP-Gemeinderätin, 
Rahel Sonderegger, EVP-Gemeinderätin, Kuno Spirig, BDP-Gemeinderat, vom 28. Sep-
tember 2011, betreffend kundenorientierte Öffnungszeiten des Strandbads Rietliau und 
der Brettlibadi wird nicht an den Stadtrat überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 6. Oktober 2011, betreffend Seeuferweg geht zur 
Beantwortung an den Stadtrat. 

6. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 3. Juni 2011, überwiesen am 20. Juni 2011, be-
treffend Förderung der Biodiversität in Wädenswil wird als erledigt abgeschrieben. 

7. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 3. Januar 2011, überwiesen am 24. Januar 2011, 
betreffend Zonen für preiswertes Wohnen wird als erledigt abgeschrieben. 

8. Das Postulat der GP-Fraktion, vom 10. November 2010, überwiesen am 24. Januar 2011, 
betreffend Nutzung von Laubbläsern wird als erledigt abgeschrieben. 

9. Das Postulat der GP-Fraktion, vom 7. November 2010, überwiesen am 29. November 
2010, betreffend aktive Standortplanung von Mobilfunkantennen wird als erledigt abge-
schrieben. 

10. Die Interpellation der SVP-Fraktion, vom 25. März 2011, überwiesen am 6. Juni 2011, 
betreffend Wegzug BASF wird als erledigt abgeschrieben. 

11. Das Postulat der SVP-Fraktion, vom 25. November 2010, überwiesen am 24. Januar 
2011, betreffend der Machbarkeit der Videoüberwachung neuralgischer (sicherheitsge-
fährdeter) Orte in Wädenswil wird zuhanden des Stadtrats aufrechterhalten. 

12. Die Motion der SP-Fraktion, vom 22. August 2011, betreffend Schutz des Wädenswiler 
Baumbestandes wird nicht an den Stadtrat überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 

13. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Ge-
nehmigung durch Bund und Kanton: 

- SIEVERS Martin, mit seiner Ehefrau Susanne, geb. Vimmer und der Tochter  
Hannah, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Gerberacherweg 15 
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- GOEBEL Norbert Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, 
Pfannenstilstrasse 1 

- HÄRING Hans Jürg, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, Am  
Gulmenbach 6 

- PÖSCHMANN Helge Rüdiger, mit seiner Ehefrau Gabriele Irmgard, geb. Mahn, deut-
sche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Rütibüelstrasse 1 

 
Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 
politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen, von dieser Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  
 

Beschwerde 

Im Übrigen kann gegen diese Beschlüsse, gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss 
gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit), innert 

30 Tagen von dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat 
Horgen eingereicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei 
zu tragen.  
 
Gemeinderat 
Präsident:  Tobias Mani 
Sekretärin: Melanie Imfeld  
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